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Das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil (BZWU) erlässt das nachstehende Prü-
fungsreglement als Ergänzung zur «Allgemeinen Prüfungsordnung des Bereichs Weiterbil-
dung BZWU». 
 
 
 
 
Gültig für Lehrgangsstarts ab dem 1. August 2025
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Art. 1 Stellung 

1 Das vorliegende Prüfungsreglement regelt das Prüfungswesen im Lehrgang «Handels-
schule kv edupool» am BZWU und ist ergänzend zur «Allgemeinen Prüfungsordnung des 
Bereichs Weiterbildung BZWU» zu verstehen. 
 
2 Für die Zulassung zur externen kv edupool-Prüfung sind die jeweils gültigen Zulassungs-
kriterien des Prüfungsträgers massgebend. 
 

Art 2. Verantwortung 
1 Dieses Prüfungsreglement steht unter der Verantwortung der Prüfungskommission Wei-
terbildung des BZWU. 
 
2 Dieses Prüfungsreglement wird den Studierenden zu Beginn der Weiterbildung zusam-
men mit der «Allgemeinen Prüfungsordnung des Bereichs Weiterbildung BZWU» sowie 
dem «Prüfungsordnung (Neues Bildungsgangmodell) Handelsschule kv edupool» 
elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 

Art. 3 Verhältnis zur Allgemeinen Prüfungsordnung 
Soweit dieses Prüfungsreglement von der «Allgemeinen Prüfungsordnung des Bereichs 
Weiterbildung BZWU» abweicht, gelten die Bestimmungen dieses Prüfungsreglements 
vorrangig. 
 

Art. 4 Interne BZWU-Prüfungen 
1 Im Lehrgang Handelsschule werden pro Handlungsfeld mindestens zwei interne Prüfun-
gen durchgeführt. Die internen Prüfungen werden mit Zehntelsnoten bewertet. 
 
2 Aus allen internen Prüfungen ergibt sich eine Durchschnittsnote pro Handlungsfeld. 
Diese Durchschnittsnote wird auf eine halbe Note gerundet und fliesst zu 50% als Vornote 
in die Diplomnote der Prüfung kv edupool des entsprechenden Handlungsfeldes ein. 
 
3 Die internen Prüfungen werden von der jeweiligen Lehrperson erstellt, bewertet und be-
sprochen.  
 
4 Die internen Prüfungen finden elektronisch auf der digitalen Prüfungsplattform von kv 
edupool statt. Die Studierenden sind für die Funktionsfähigkeit ihrer BYOD-Geräte selber 
verantwortlich. 
 
5 Die jeweilige Lehrperson entscheidet über die pro Prüfung erlaubten Hilfsmittel. 
 
6 Die internen Prüfungen finden innerhalb der regulären Unterrichtszeiten statt und wer-
den mindestens 14 Tage im Voraus angekündigt. 
 
7 Eine Wiederholung von internen Prüfungen bei ungenügender Note ist ausgeschlossen.  
 
8 Aufgrund entschuldbarer oder unentschuldbarer Absenzen verpasste interne Prüfungen 
werden entweder während der regulären Unterrichtszeit oder an einem offiziellen Wieder-
holungstermin nachgeholt.  
 

Art. 5 Zulassung zur externen Prüfung «Handelsschule kv edu-
pool» 
1 Massgebend sind die jeweils gültigen Zulassungskriterien des Prüfungsträgers kv edu-
pool. 
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Art. 6 Lehrgangsabschlussdokumente  
1 Das BZWU-Diplom «Handelsschule kv edupool» wird ausgestellt, sofern die Prüfung ge-
mäss Prüfungsreglement kv edupool erfolgreich absolviert wurde. 
 

2 Bei Nichtbestehen der Prüfung von kv edupool wird eine Teilnahmebestätigung ausge-
stellt, sofern mindestens 80 % der Lektionen besucht wurden. 
 
Die vorliegende Prüfungsreglement tritt am 01. August 2025 in Kraft. 
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